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Verwaltungsvorschrift des Landkreises Meißen 

zur Übernahme von Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB II und § 29 Abs. 1 Satz 7 SGB XII

(VwV-Umzugskosten)

- Auszug -

1. 
Einleitung:

Die im Falle eines Wohnungswechsels anfallenden Umzugskosten können gemäß § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB II und § 29 Abs. 1 Satz 7 SGB XII nach vorheriger Zusicherung übernommen werden. 

2. 
Anwendungsbereich


Die Zusicherung zur Übernahme von Umzugskosten wird vom Landkreis Meißen erteilt, wenn

a) der Umzug durch den Landkreis Meißen veranlasst worden ist
;

b) der Umzug aus anderen Gründen notwendig ist
;

c) wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann.


3.
Form der Kostenübernahme

Die Übernahme der Umzugskosten erfolgt in Form einer pauschalen Geldleistung.

4.
Umfang und Höhe der Kostenübernahme

Nach § 2 Abs. 1 SGB II müssen erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen.

Es ist diesem Personenkreis deshalb grundsätzlich zumutbar, einen Umzug selbst zu organisieren und durchzuführen.

In diesen Fällen gehören zu den Umzugskosten die Aufwendungen:

a) für einen Mietwagen,

b) für die Anmietung von Umzugskartons,

c) für die Bewirtung und Auslagen der Helfer,

d) für die Einzugs- oder Auszugsrenovierung.

Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung übernimmt der Landkreis Meißen die Umzugskosten in Form einer Pauschale. Bei deren Ermittlung sind die oben genannten Kostenpositionen berücksichtigt worden.

Im Ergebnis übernimmt der Landkreis Meißen Umzugskosten in Höhe von    5,00 € je m2 angemessener (nicht tatsächlicher) Wohnfläche der neuen Unterkunft.

In den Fällen, in denen die Selbstdurchführung des Umzuges wegen Alters, Behinderung oder aus sonstigen persönlichen Gründen nicht möglich ist, kann im Ausnahmefall die Inanspruchnahme eines Umzugsunternehmens erforderlich sein. In welcher Höhe die Kosten hierfür übernommen werden, entscheidet die zuständige Teamleiterin/der zuständige Teamleiter nach Vorlage entsprechender Kostenvoranschläge.

5.
Verfahren

Umzugskosten werden nur nach vorheriger Zusicherung durch den Landkreis Meißen übernommen.

6. 
In-Kraft-Treten


Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 01.07.2005 in Kraft. 

Meißen, den 15.06.2005

Arndt Steinbach

Landrat

� Beispiel:	- Aufforderung zum Umzug wegen unangemessener Kosten für Unterkunft und Hei-


  zung in einer Mietwohnung


� Beispiel:	- Notwendigkeit einer größeren Wohnung nach Geburt eines Kindes
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